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Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift für
die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg am

Datum

14.03.2021

Eine Unterschrifr ist nur gûltig, wenn sie der Unterzeichner/die Untezeichnerin persönlich und handschriftlich geleistet hat.
Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig
Jeder/Jede Wahlberecht¡gte darf mit seiner/ihrer Unterschrift nur einen Wahlvorschlag unterstützen. Wer mehrere Wahlvorschläge
unteeeichnet, macht sich nach 1 08d in Verbindung mit $ 107a des strafbar

Dienstsiegel der Dienststellg
des Kreiswahlleiters/
der Kre¡swahlleiterin

Ausgegeben

Kre¡swahlle¡ter/
Kreiswahlleiterin

Ort, Datum

Heidelberg, 29.06.2020
Neme

/t¡'* (,,t"'--,
Unterstützungsu rschrift
lch unterstütze hiermit durch meine Unterschrifi den

der/des

im Wahlkreis Nr.

Bewerber/in:

Ersatzbewerber/in:

t (Vollständlg ¡n Maschinen- oder Druckschrilt aurzufa¡llen und von demrder Wahlbeßchtlglên pêrsönllch und handschdlülch zu untazeichnenl t
Name Famil¡enname, Vomame geborsn am

Straße, Hâusnummef

PLZ, Wohnort

Ansch rift (ttauptwotrnung)

lch b¡n dam¡t einverstanden, dass für mich eine Beschein¡gung des Wahlrechts eingeholt wird.1)

Ort, Datum Persönl¡che und handschrifü¡che unterschriff

f {ltctrt vom Untezslchnêrlder unlez€lchneÌln auszulüllsn} t
Bescheinigung des Wahlrechts ''

Der/Die vorstehende Unterzeichner/in

ist Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs. I des Grundgesetzes.

Er/Sie erfüllt auch die sonstigen Wahl.echtsvoraussetzungen des S 7 Abs. 1 des Landtagswahlgesetzes,

ist nicht nach $ 7 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und ist im oben bezeichneten Wahlkreis am Tag der
Untezeichnung wahlberechtigt (S 24 Abs. 2 des Landtagswahlgesetzes und $ 23 Abs. 4 der Landeswahlordnung).

Ort, Datum

Bùrgeme¡steramt

lJnteEchrift

Wenn der Untezeichner/d¡e Unteze¡chnerin d¡e Beschein¡gung seinesfhres Wahlrechts selbst einholen w¡ll, stre¡chen.

Das Btlrgemeisteramt darf das Wahlrecht des Unteue¡chners/der Unteueichnerin nur einmal bescheinigen.
Dâs Bürgemeisteråmt dâf dâbei n¡cht festhalten, für welchen Wahlvorschlâg d¡e erteilte Besche¡nigung best¡mmt ist.

Name und ggrf. Kuzbeze¡chnung der Partei oder das Wort "E¡nzelbeweòers/Einzelbewerberin" einseÞ€n

Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt (ODP)
Nummer und Bezeichnung des Wahlkreises

39 Weinheim
Fam¡l¡ennaine, Vomame, Anschrift - Hauptwohnung -

Bronberger, Klara, Alte Eppelheimer Straße 4, 691 15 Heidelberg

Dr. Koch, Dieter Werner, Keplerstraße 14,69120 Heidelberg
Fâm¡lienneme, Vomame, Anschrift - Hauptwohnung -

1)
2l

(D¡enstsiegel)



3.

Informationen zum Datenschutz für eine Unterstützungsunterschrift

Für die mit lhrer Unterstützungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten gilt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient dazu, die Mindestzahl von Unterstützungsunterschriften für
Wahlvorschläge nach $ 24 Absa+¿ 2 des Landtagswahlgesetzes nachzuweisen.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c und Ar-
tikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit $$ 24, 25,26, 29,30 und 31 des Land-
tagswahlgesetzes und SS 23, 24, 25 und 26 der Landeswahlordnung.

2. Sie sind nicht verpflichtet, lhre personenbezogenen Daten bereitzustellen

lhre Unterstützungsunterschrifr für den Wahlvorschlag der Partei oder des/der Einzelbewerber/in ist jedoch nur mit diesen
Angaben gültig.

Verantwortlich fiir die Verarbeitung der mit lhrer Untersti.itzungsunterschrift angegebenen personenbezogenen Daten ist die
Unterstützungsunterschriften sammelnde Partei oder der/die Einzelbewerber/in1.

Nach Einreichung der Unterstützungsunterschriften bei dem/der Kreiswahlleiter/in2 ist dieser für die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten verantwortlich.

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Erstellung der Wahlrechtsbescheinigung ist die
Gemeindebehörde, bei der Sie mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet sind.

4. Empfängerder personenbezogenen Daten sind der/die Kreiswahlleiter/in und der Kreiswahlausschuss (Postanschrift: c/o
Kreiswahlleiter/in2). lm Rahmen eines Rechtsmittels können auch der/die Landeswahlleiter/in und der Landeswahlausschuss
und gegebenenfalls beteiligte Gerichte Empfänger der personenbezogenen Daten sein.

5. Die Frist für die Speicherung der personenbezogenen Daten richtet sich nach $ 70 Absatz 2 der Landeswahlordnung: Form-
blåitter mit Unterstützungsunterschriften für Wahlvorschläge sind nach Ablauf von sechs Monaten seit der Wahl zu vernichten,
wenn nicht der/die Landeswahlleiter/in mit Rücksicht auf ein schwebendes Wahlprüfungsverfahren etwas anderes anordnet
oder sie für die Strafuerfolgungsbehörde zur Ermittlung einer Wahlstraftat von Bedeutung sein können.

6. Nach Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen über die Verarbeitung lhrer perso-
nenbezogenen Daten Auskunft verlangen.

7. Nach Artikel 16 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die Berichtigung lhrer personenbe-
zogenen Daten verlangen. Dadurch wird lhre Unterstützungsunterschrift nicht zurückgenommen.

Nach Artikel 17 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen die unvezügliche Löschung lhrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit lhre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden,
nicht mehr notwendig sind und die Speicherfrist abgelaufen ist, lhre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet
wurden oder der Verantwortliche zur Löschung verpflichtet ist. Dadurch wird lhre Unterstützungsunterschrift nicht zurückge-
nommen.

9. Nach Artikel 18 der Datenschutz-Grundverordnung können Sie von dem Verantwortlichen statt der Löschung die
Einschränkung der Verarbeitung verlangen, soweit lhre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig sind oder lhre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. Sie können die
Einschrânkung der Verarbeitung auch dann verlangen, wenn Sie der Auffassung sind, dass lhre personenbezogenen Daten
unrichtig sind. Durch einen Antrag auf Einschrånkung der Verarbeitung wird lhre Unterstützungsunterschrift nicht zurückge-
nommen.

10. Beschwerden können Sie an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die lnformationsfreiheit (Anschrift:
Königstraße 10a,70173 Stuttgart; E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de) oder gegebenenfalls an den Datenschutzbeauftragten des
jeweils für die Datenverarbeitung Verantwortlichen (siehe oben Nr. 3) richten.

I

'Name und Kontaktdaten der Partei oder von dem/der
Einzelbewerber/in:

Landesgeschäftsstelle ODP/Familie und Umwelt
Bismarckplatz 4
70197 Stuttgart
Tel. 071116364644

'Kreiswahlle¡ter/in, Dienststelle und Kontaktdaten von demider
Kreiswahlleiter/in:

Landrat Stefan Dallinger
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Kurfürsten-Anlage 38-40
69115 Heidelberg
TeL 062211522-1221
Tel. Geschäftsstelle 06221 I 522-1 331




